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Pfarrheime 

Schutz- und Hygienemaßnahmen nach Veranstaltungsarten 

(gemäß 12.bayer. IfSMV, Stand 08.03.2021) 

 

Veranstaltungsart  

pfarrlich 

Erlaubt/ 

nicht erlaubt 

 

zusätzl. Maßnahmen /  

Informationen 

 

Kinderkirche, Kleinkindergottesdienst 

 

 

 Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

für Gottesdienste (Teilnehmerhöchstzahl 

je nach Raumgröße, Maskenpflicht). 

KV-Sitzung 

 

 Nur wenn zwingend erforderlich (§ 4, 

Abs. 2 bayer. IfSMV) 

 

PGR-Sitzung 

 Nur wenn zwingend erforderlich (§ 4, 

Abs. 2 bayer. IfSMV) 

Sakramentenkatechese (z.B. Firmvor-

bereitung, Kommunionvorbereitung) 

 Ab 15.3.2021 möglich. 

Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

(Teilnehmerhöchstzahl je nach Raum-

größe, Maskenpflicht). 

Veranstaltung für Kommunion-Eltern/  

Firm-Eltern 

 Ab 15.3.2021 möglich. 

Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

(Teilnehmerhöchstzahl je nach Raum-

größe, Maskenpflicht). 

Veranstaltungen der Erwachsenenbil-

dung: Glaubenskurs, Bibelkreis, Fami-

lienkreis, Ministranten-/Jugend-

gruppe (soweit Bildungsangebot, Ka-

techese o.ä.)  

 Ab 15.3.2021 möglich. 

Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

(Teilnehmerhöchstzahl je nach Raum-

größe, Maskenpflicht). 

Nicht-Bildungs-Veranstaltungen, z.B. 

Senioren-Nachmittage mit/ohne Be-

wirtung 

  

 

Kirchenchorprobe 

  

Empfänge (mit absehbarem Teilneh-

merkreis) 

  

 

Pfarrfest 
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Veranstaltungsart 

Extern 

Erlaubt/ 

nicht erlaubt 

 

zusätzl. Maßnahmen /  

Informationen 

Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung 

 

 Zulässig, wenn 7-Tage-Inzidenz un-

ter 100: Umsetzung Schutz- und Hygi-

enekonzept (Teilnehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße, Maskenpflicht). 

 

VHS-Kurs 

 

  

Ab 15.3.2021 möglich, wenn 7-

Tage-Inzidenz unter 100 

Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

(Teilnehmerhöchstzahl je nach Raum-

größe, Maskenpflicht).  

 

Blutspenden 

  

Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

(Teilnehmerhöchstzahl je nach Raum-

größe, Maskenpflicht) 

 

Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung 

von ehrenamtlichen Angehörigen der 

Feuerwehr, des Rettungsdienstes und 

des Technischen Hilfswerks 

  

Umsetzung Schutz- und Hygienekonzept 

(Teilnehmerhöchstzahl je nach Raum-

größe, Maskenpflicht) 

 

Schulen für (Abschluss-)Prüfungen 

 

 Umsetzung Schutz- und Hygienekon-

zept. 

Es gelten die Schutz- und Hygienekon-

zepte der Schule 

 

Schulen / KiTas für sog „Ausweich-

klassenzimmer“/“Gruppenräume“ 

 

 Umsetzung Schutz- und Hygienekon-

zept. 

Es gelten die Schutz- und Hygienekon-

zepte der Schule/KiTa 

 

Musikschule/Musiklehrer:  

Einzelunterricht Instrumental und Ge-

sang 

 

 Zulässig, wenn 7-Tage-Inzidenz un-

ter 100: Umsetzung Schutz- und Hygi-

enekonzept (Teilnehmerhöchstzahl je 

nach Raumgröße, Medizinische oder 

FFP-2-Maske, Mindestabstand 2 Meter !) 

 

Musikschule/Musiklehrer: 

Gruppenunterricht/Ensemble 

 

  

 

Parteisitzung/ Vereinssitzungen 

Eigentümerversammlungen 
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Veranstaltungsart 

Extern 

Erlaubt/ 

nicht erlaubt 

 

zusätzl. Maßnahmen /  

Informationen 

 

Mutter-Kind-Gruppe, Spielgruppen 

 Ab 15.3.2021 möglich, 

Wenn 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 

und 100: nur feste Gruppen mit 

Schutz- und Hygienekonzept (§19, 

12. bayer. IFSM) 

Wenn 7-Tage-Inzidenz unter 50: 

ohne Einschränkung mit Schutz- 

und Hygienekonzept (§19,12. bayer. 

IFSM) 

 

Kontaktfreier Sport (Gymnastik-

gruppe, Sportkurse, Yoga usw.) 

 Wenn 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 

und 100 liegt, ist kontaktfreier Sport 

nur von 2 Hausständen mit insge-

samt  höchstens 5 Personen, zuläs-

sig (Kontaktbeschränkung nach § 4 

Abs.1 bayer. IFSMV) 

Wenn 7-Tage-Inzidenz unter 50 

liegt, ist kontaktfreier Sport in Grup-

pen bis zu 10 Personen zulässig 

 

Kontakt-Sport  

  

 

Theaterproben/-aufführungen 

  

 

Chorproben, Musikschule, Musikleh-

rer Gruppenunterricht 

  

Empfänge (mit absehbarem Teilneh-

merkreis), Familienfeiern (Hochzeiten, 

Geburtstage, Trauerfeiern etc.) 

  

Öffentliche Feste und Feiern, Jugend-

partys etc. 

  

 

Bitte beachten: Es können aufgrund einer Allgemeinverfügung durch die jeweilige Kreisver-

waltungsbehörde abweichende Regelungen (z.B. Begrenzung auf eine Höchstzahl an Teil-

nehmern/-innen etc.) gelten. 

 


